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Musterklausur 

zu den Prüfungsgebieten 

 „Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre“  
und „Wirtschaftsrecht“ 

 

 

Gemeinsame Zugangsklausur im: 

• Masterstudiengang Auditing – Leuphana Universität Lüneburg 
• Masterstudiengang Auditing – Hochschule Mainz / Frankfurt School of Finance and 

Management 
• Masterstudiengang Accounting and Auditing – Ruhr-Universität Bochum / Westfäli-

sche-Wilhelms-Universität Münster 
 

Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre 
Teil 1: Investitionsrechnung 27 Punkte 
Teil 2: Unternehmensfinanzierung 15 Punkte 
Teil 3: Kosten- und Leistungsrechnung 18 Punkte 
Teil 4: Unternehmensführung / Organisation 10 Punkte 
Teil 5: Volkswirtschaftslehre 20 Punkte 
  90 Punkte 

 
Wirtschaftsrecht 
Teil 6: Allgemeines Zivilrecht 20 Punkte 
Teil 7: Arbeitsrecht 10 Punkte 
Teil 8: Handelsrecht 15 Punkte 
Teil 9: Gesellschaftsrecht 15 Punkte 
Teil 10: Insolvenzrecht  10 Punkte 
Teil 11: Umwandlungsrecht 10 Punkte 
Teil 12 Europarecht 10 Punkte 
  90 Punkte 

 

 maximale Punktzahl 180 Punkte 
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Zugelassene Hilfsmittel: 

Die zugelassenen Hilfsmittel orientieren sich an den Regelungen der Wirtschaftsprüferkammer 
im Wirtschaftsprüfungsexamen. Demnach sind folgende Hilfsmittel zugelassen: 

• netzunabhängiger, nicht programmierbarer Taschenrechner ohne Textausgabe 
• Gesetzessammlungen 

Die Gesetztestexte dürfen als Eigeneintragung nur farbliche Hervorhebungen mit sog. 
Textmarkern und Unterstreichungen enthalten. Ebenso sind farbige Haftnotizen (sog. 
Fähnchen) als Register zulässig, die jedoch nicht beschriftet sein dürfen. Auf keinen 
Fall ist es zulässig, den Gesetzestext durch Gesetzesquerverweise durch entsprechende 
Paragraphenangaben, eigene Erläuterungen oder erläuternde Hinweise (wie z.B. Plus- 
oder Minuszeichen, Frage- oder Ausrufezeichen) verständlicher zu machen. 

Weitere Hilfsmittel sind nicht zugelassen, insbesondere darf kein eigenes Konzeptpapier mit-
gebracht werden. Für einen Entwurf Ihrer Antworten verwenden Sie bitte, falls erforderlich, die 
Rückseiten des Klausurheftes.  

Die Benutzung nicht erlaubter Hilfsmittel führt zum sofortigen Ausscheiden aus der Klausur. 
Die Prüfungsleistung wird dann mit nicht ausreichend bewertet. 

 

Bearbeitungszeit und Bestehensregelung: 

Die Bearbeitungszeit beträgt einhundertachtzig Minuten (180 Minuten). 

Alle Aufgaben sind zu bearbeiten. Grundsätzlich müssen Rechenwege nachvollziehbar sowie 
Antworten eindeutig lesbar sein. Bitte beachten Sie den Korrekturrand und beginnen Sie jede 
Aufgabe auf einer neuen Seite! 

Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung über die Zugangsprüfung (Anlage 2 der Prüfungsordnung) im 
Weiterbildungsstudiengang zum Master of Science in Auditing des Fachbereichs Wirtschaft 
der Hochschule Mainz und der Frankfurt School of Finance & Management müssen die Prü-
fungsbereiche „Steuerrecht“ und „Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unternehmensbewertung 
und Berufsrecht“ einzeln mindestens mit der Note ausreichend (4,0) bestanden sein. Dafür müs-
sen im Prüfungsbereich „Steuerrecht“ und im Prüfungsbereich „Wirtschaftliches Prüfungswe-
sen, Unternehmensbewertung und Berufsrecht“ jeweils mindestens 45 Punkte erzielt werden. 
Das Ergebnis der mündlichen Prüfung geht zu 40% in die Note des Prüfungsbereichs ein. Die 
Zulassung zur mündlichen Prüfung setzt voraus, dass in der schriftlichen Prüfung mindestens 
35% der erzielbaren Punkte erreicht wurden. Andernfalls ist die Prüfung nicht bestanden. 

 

Bei der Bearbeitung der Klausur wünschen wir Ihnen viel Erfolg!  
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Angewandte Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre 
Teil 1: Investitionsrechnung (27 Punkte) 

Aufgabe 1.1: Dynamische Investitionsrechnung (12 Punkte) 

Angesichts der stark gestiegenen Nachfrage nach Luft-Wärme-Pumpen plant Ihr Mandant, die 
Green Heating GmbH, eine große Investition in die Erweiterung ihrer Produktionskapazitäten. 
Hierfür stehen zwei alternative Standorte zur Wahl: Münster oder Lüneburg. Das Controlling 
der Green Heating GmbH hat bereits eine Entscheidungsvorlage für die Geschäftsführung er-
stellt. Darin werden u.a. der Kapitalwert und der interne Zins angegeben: 

 Münster Lüneburg 
Investitionsauszahlung (Mio. €) 
Nutzungsdauer (Jahre) 

650 
8 

810 
8 

Kapitalwert (nach Steuern) (Mio. €) 233 325 
Interner Zins (nach Steuern) 24% 20% 

 

Der Kapitalkostensatz der Green Heating GmbH beträgt 10% vor Steuern und 6% nach Steuern. 
Die eher technisch versierte Geschäftsführung ist durch die Zahlen irritiert: Nach dem Kapital-
wert wäre Lüneburg besser, nach dem internen Zins Münster. Da sie eine Fehlentscheidung 
vermeiden möchte, bittet die Geschäftsführung Sie als Wirtschaftsprüfer um Rat. 

Erläutern Sie kurz,  

• was unter dem Kapitalwert und dem internen Zins zu verstehen ist, 
• inwiefern die beiden Investitionsalternativen vorteilhaft sind und 
• für welchen Standort sich die Geschäftsführung unter Berücksichtigung des Kapitalwertes 

und des internen Zinses entscheiden sollte.  

Zeigen Sie dabei auch auf, dass Kapitalwert und interner Zins zu derselben Entscheidung füh-
ren. 

 

 

Aufgabe 1.2: Amortisationsdauer (5 Punkte) 

Das Controlling der Green Heating GmbH hat darüber hinaus für die beiden Investitionsalter-
nativen die Amortisationsdauer berechnet. Diese beträgt 2 Jahre für Münster und 3 Jahre für 
Lüneburg. 

Ist es sinnvoll, die Investitionsentscheidung allein anhand des Kriteriums der Amortisations-
dauer zu fällen? Begründen Sie Ihre Antwort. (5 Punkte) 
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Aufgabe 1.3: Qualitative Aspekte bei der Investitionsbeurteilung (10 Punkte) 

Da die Geschäftsführung der Green Heating GmbH immer noch unentschlossen ist, bittet sie 
Sie ferner um eine Analyse der qualitativen Aspekte der beiden alternativen Investitionspro-
jekte. Das Controlling hat dazu folgende Übersicht vorbereitet: 

Kriterium Umweltverträg-
lich-keit 

Verfügbarkeit 
von Arbeitskräf-
ten 

Infrastruktur  

Gewichtung 30% 50% 20%  
Münster 2 3 2  
Lüneburg 2 1 3  

1 = kaum erfüllt, 2 = teilweise erfüllt, 3 = voll erfüllt 

Mit welcher Methode lassen sich die qualitativen Aspekte analysieren? Begründen Sie, welcher 
Standort unter qualitativen Aspekten zu präferieren ist. Begründen Sie weiterhin, für welchen 
Standort sich die Geschäftsführung unter Berücksichtigung des Kapitalwerts (Münster 233 
Mio. €, Lüneburg 325 Mio. €) entscheiden sollte. 
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Teil 2: Unternehmensfinanzierung (15 Punkte) 

Aufgabe 2.1: Finanzierungsformen (8 Punkte) 

Die Green Heating GmbH möchte die geplante Investition in die Erweiterung der Produktions-
kapazitäten für Luft-Wärme-Pumpen (Investitionsvolumen 810 Mio. €) möglichst ohne neue 
Kredite finanzieren. Im laufenden Geschäftsjahr plant die GmbH mit einem Jahresüberschuss 
von 500 Mio. €. Die Abschreibungen werden 220 Mio. € betragen, die Zuführungen zu den 
Pensionsrückstellungen 110 Mio. €. Beurteilen Sie unter Angabe der maßgeblichen Beträge, ob 
das Innenfinanzierungspotenzial der Green Heating GmbH ausreichend ist, um die Investition 
zu finanzieren. Vernachlässigen Sie dabei eventuelle Vermögensumschichtungen. Welche For-
men der Außenfinanzierung wären alternativ möglich? 

 

 

Aufgabe 2.2: Optionsanleihen (7 Punkte) 

Die Geschäftsführung der Green Heating GmbH hat in einem Gespräch mit der Bank von der 
Möglichkeit gehört, eine Optionsanleihe zu begeben. Allerdings ist der Geschäftsführung nicht 
ganz klar, was eine Optionsanleihe genau ist. Erläutern Sie der Geschäftsführung die Merkmale 
einer Optionsanleihe und zeigen Sie mögliche Vorteile für die Green Heating GmbH im Ver-
gleich zu einer traditionellen Anleihe auf. 
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Teil 3: Kosten- und Leistungsrechnung (18 Punkte) 

Aufgabe 3.1: Kalkulatorischer Unternehmerlohn (6 Punkte) 

Da Sie sich durch stets sachkundige Antworten bei Ihrem Mandanten einen hervorragenden 
Ruf erarbeitet haben, kommt die Geschäftsführung der Green Heating GmbH mit einer Frage 
auf Sie zu. Herr Dr. Eifrig, Sprecher der Geschäftsführung, hat von seinem Golffreund gehört, 
dass es sinnvoll sei, in der Kostenrechnung einen kalkulatorischen Unternehmerlohn für seine 
Tätigkeit im Unternehmen anzusetzen. Beim gemeinsamen Mittagessen in der Betriebskantine 
fragt er Sie als Wirtschaftsprüfer um Rat. Welche Empfehlung würden Sie ihm geben? Begrün-
den Sie Ihre Antwort. 

 

Aufgabe 3.2: Kostenstellen (7 Punkte) 

Unter der Vielzahl an Kostenstellen findet sich bei der Green Heating GmbH u.a. die Hilfskos-
tenstelle Werkstatt. Herr Dr. Eifrig kennt den Unterschied zwischen Hilfs- und Hauptkosten-
stellen nicht und bittet Sie daher auch hier um eine Erklärung. Erläutern Sie ihm dabei auch den 
Sinn und Zweck von Hilfskostenstellen und nennen Sie drei weitere Beispiele für Hilfskosten-
stellen. 

 

Aufgabe 3.3: Divisionskalkulation (5 Punkte) 

Weiter möchte Herr Dr. Eifrig von Ihnen wissen, ob die Divisionskalkulation ein geeignetes 
Kalkulationsverfahren für die Green Heating GmbH ist. Erläutern Sie kurz die Divisionskalku-
lation und beurteilen Sie, unter welchen Bedingungen sich dieses Kalkulationsverfahren für die 
Green Heating GmbH eignet. 
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Teil 4: Unternehmensführung / Organisation (10 Punkte) 

Aufgabe 4: Unternehmensstrategie (10 Punkte) 

Die Green Heating GmbH verfolgt eine Wachstumsstrategie. Die Geschäftsführung hat bisher 
auf organisches Wachstum gesetzt, möchte künftig aber auch alternative Wachstumsmöglich-
keiten in Erwägung ziehen. Sie werden daher als Wirtschaftsprüfer mal wieder um Rat gebeten. 

Erläutern Sie die organische Wachstumsstrategie und stellen sie diese einer alternativen Wachs-
tumsstrategie gegenüber. Beurteilen Sie die beiden Strategieoptionen kritisch, indem Sie zwei 
Vor- und zwei Nachteile des organischen Wachstums nennen.  
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Teil 5: Volkswirtschaftslehre (20 Punkte) 

Aufgabe 5.1: Mikroökonomik (8 Punkte) 

a) Berechnen Sie für folgende aggregierte Kostenfunktionen der Unternehmen die Grenz-
kosten, die Durchschnittskosten, die variablen Durchschnittskosten sowie die durch-
schnittlichen Fixkosten! (2 Punkte) 

𝐾𝐾(𝑋𝑋) = √𝑋𝑋 + 5 

 

b) Analysieren Sie, welche Aussagen sich für die Entwicklung der Grenzkosten, Durch-
schnittskosten und durchschnittlichen Fixkosten bei steigenden Produktionsmengen aus 
den unter a) ermittelten Funktionen ableiten lassen? (6 Punkte) 

 

 

Aufgabe 5.2: Makroökonomik (12 Punkte) 

In der Wirtschaftspresse und Politik wird von einigen Seiten die Senkung des regulären Um-
satzsteuersatzes auf ausgewählte Produkte und Dienstleistungen gefordert. Analysieren Sie, 
welche konjunkturellen Auswirklungen mit der Senkung des regulären Umsatzsteuersatzes ver-
bunden sein könnten. Gehen Sie dabei auf die folgenden drei Akteure ein: 

a) Unternehmen (4 Punkte), 

b) Konsumenten (4 Punkte) 

c) Staat (4 Punkte). 
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Wirtschaftsrecht 
 

Hinweise zur Bewertung der Leistungen: 
 
Die Vergabe von Punkten (insgesamt 90 Punkte) dient zur Orientierung und ersetzt 
nicht die individuelle Auseinandersetzung mit Argumentation, Stil und Rechtsanwen-
dung der Bearbeiter. Besondere Stärken aber auch Schwächen diesbezüglich sollen die 
Bewertung der Klausur beeinflussen. Die wichtigsten materiellen Kernprobleme sollten 
die Bearbeiter jedoch erkannt haben. 
Zum Bestehen der Klausur müssen mindestens 45 Punkte erreicht werden. 
Die jeweiligen Anforderungen ergeben sich aus den Anmerkungen jeweils unter der 
Aufgabe.  
 
Die volle Punktzahl kann nur für gute juristische Technik, gelungene Subsumtion und 
guten sprachlichen Stil mit Argumentation vergeben werden. 
 

 

Teil 6: Allgemeines Zivilrecht (gesamt: 20 Punkte) 

Teil 6.1: Sachverhalt: (18 Punkte) 

Karoline Gründlich (K) hat das Wirtschaftsprüfungsexamen mit Erfolg bestanden und es wurde 
ihr sogar die Partnerschaft in der Kanzlei angetragen. 

Karoline nutzt die ersten freien Tage nach dem Examenstermin zu einem ausgiebigen Stadt-
bummel. Dabei kommt sie am Geschäft des Frankfurter Kunsthändlers Vincent (V) vorbei und 
betrachtet die ausgestellten Bilder.  

Ihr Blick fällt auf das Bild „Holländischer Kaufmann beim Geldzählen“ des Impressionisten 
Ans van den Berg. Da sie seit Jahren davon geträumt hatte, als Partnerin in ihrer Kanzlei auch 
ein repräsentatives Eckbüro zu beziehen, wäre dieses Bild das perfekte Schmuckstück über ih-
rem Schreibtisch.  

Sie betritt den Laden, um sich nach dem Preis zu erkundigen. Dort ist der Angestellte Aaron 
(A) allein im Geschäft, da sich der Geschäftsinhaber V aktuell auf Geschäftsreise zur Kunst-
messe in Genf befindet. Vor Abreise hatte V noch einmal mit A über den Warenbestand und 
die jeweiligen Preise gesprochen. A glaubt fälschlicherweise, V habe ihm gesagt, dass der „Hol-
ländische Kaufmann“ 2.500 € kosten solle. Diesen Preis nennt er nun auch K. K ist begeistert 
und erklärt A, dass sie dieses Bild für 2.500 € unbedingt haben wolle. A stimmt zu.  

Da K erst noch das Geld bei der Bank abheben möchte, einigen sich die beiden per Handschlag, 
dass K das Bild am nächsten Abend abholen und bezahlen wird. Am nächsten Morgen kehrt V 
von seiner Geschäftsreise zurück. Als K das Bild gegen Abend für 2.500 € abholen will, fällt 
Vincent aus allen Wolken: Der Wert liegt bei etwa 5.000 €. V erklärt K, dass er ihr das Bild nur 
zu einem Preis von 5.000 € verkaufen könne, keinesfalls jedoch für 2.500 €.  
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K ist empört und meint, dass ein Kaufvertrag bereits zustande gekommen sei, daher müsse V 
ihr die Sache zum Preis von 2.500 € geben. 

Kann K von V Übergabe und Übereignung des Bildes zum Preis von 2.500 € verlangen?  

Gesetzeshinweis: § 56 HGB 

 

 

Teil 6.2: Wissensfrage zum Internationalen Privatrecht (2 Punkte) 

Welche Funktionen hat das Internationale Privatrecht? 
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Teil 7: Arbeitsrecht (10 Punkte) 

Sachverhalt: 

Abay Acun  (A), ein türkischer Staatsangehöriger, ist seit sieben Jahren ununterbrochen in 
Deutschland berufstätig. Seit drei Jahren arbeitet er als Sprecher und Übersetzer für den türki-
schen Dienst bei „RADIO K“, einem privaten Radiosender im Raum Nürnberg. Zwischen A 
und RADIO K war eine Honorarvereinbarung als „freier Mitarbeiter“ mit monatlicher Hono-
rarpauschale in Höhe von 2.450 € geschlossen worden (Auszug): 

„Vertrag über freie Mitarbeit 

   Zwischen  

  „RADIO K, Adresse ..........  

  und  

  Herrn A, Adresse ...........          (freier Mitarbeiter)  

  wird folgendes vereinbart:  

§ 1 Aufgabengebiet  

Die Haupttätigkeit des freien Mitarbeiters ist das Übersetzen und Sprechen von Kommentaren 
und Nachrichten, sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten nach Anweisung des Re-
daktionsleiters des türkischen Dienstes von RADIO K.   

§ 2 Umfang der Tätigkeit / Anwesenheitspflicht  

Der freie Mitarbeiter hat eine obligatorische Anwesenheitspflicht von vier Stunden pro Tag (5 
Tage pro Woche), deren Lage (Wochentag: Mo – So / Tageszeit: zwischen 6.00 – 24.00 Uhr) 
mit jeweils zweiwöchiger Ankündigungsfrist vom Redaktionsleiter des türkischen Dienstes fest-
gelegt wird. 

Die vier Stunden pro Tag sind vom Redaktionsleiter jeweils zusammenhängend festzulegen. 
Wünsche der Redaktionsmitglieder werden dabei, soweit nicht betriebliche Belange entgegen-
stehen, berücksichtigt. A ist an die Weisungen und Kontrollen seiner Vorgesetzten gebunden. 
In der Redaktion hat er einen festen Schreibtisch mit Computer.   

§ 3 Vergütung   

1. Der freie Mitarbeiter erhält eine Honorarpauschale in Höhe von 2.450 € / Monat.  
2. Die Auszahlung erfolgt jeweils am Ende eines Monats. 
3. Steuern und Sozialabgaben führt der freie Mitarbeiter selbst ab. 
4. Ansprüche auf Urlaub und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall bestehen nicht.  

.....“ 

Nachdem A nun einige Jahre lang für seinen Auftraggeber gearbeitet hat, fragt er sich, ob er 
auch einmal bezahlten Urlaub nehmen könnte. Im Lohnbüro des RADIO K wird ihm dazu er-
klärt, dass das unmöglich sei, da er ja kein Arbeitnehmer der Radio Gesellschaft sei. 

Ist diese Auskunft korrekt?  
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Teil 8: Handelsrecht (15 Punkte) 

Sachverhalt 

Kaufmann Willy Ehrlich (E) betreibt ein florierendes Geschäft für Büroausstattungen, Spezial-
möbeln, etc... . Wegen unüberbrückbarer Differenzen über den Umgang mit Kunden hat E dem 
Prokuristen Norbert Natter (N) am 01.05. die Prokura entzogen und dies am 02.05. zum Han-
delsregister angemeldet. Gleichzeitig wurde Natter aus den Diensten des E entlassen.  

Beim Handelsregister wird das Erlöschen der Prokura am 05.05. eingetragen und am 08.05. 
bekannt gemacht. 

Für seinen Kellereibetrieb hatte Siggi Süßwein (S) im Vorjahr eine Einrichtung für die Wein-
probierstube bei E gekauft und zahlt monatliche Raten von 1.000 €. Bislang ist S jeweils mo-
natlich im Geschäft des E erschienen und hat das Geld in bar gebracht.  

a) Am 06.05. erscheint N bei S und kassiert die fällige Rate.  
b) Am 06.06. erscheint N bei S und kassiert die fällige Rate.  

N hat das Geld allerdings nicht an E weitergeleitet; da N kürzlich die eidesstattliche Versiche-
rung abgegeben hat, sieht E keinen Sinn, N auf Rückzahlung zu verklagen. Daher fordert der 
die 1.000 € von S. S wendet ein, bereits gezahlt zu haben. Außerdem habe er vom Erlöschen 
der Prokura keine Ahnung gehabt. Schließlich sei er Winzer und kein Kaufmann; aus diesem 
Grund sei er nicht verpflichtet, das Handelsregister ständig auf Neuerungen zu überprüfen. 

Hat E einen Anspruch gegen S?  

 

 

Teil 9: Gesellschaftsrecht (15 Punkte) 

Gernot Groß und Klaus Klein sind Gesellschafter der GROß & klein KG. Das Unternehmen 
betreibt den weltweiten Handel mit Werkzeugmaschinen.  

Groß ist Vollhafter, Klein ist als Teilhafter ins Handelsregister mit einem Kommanditkapital 
von 300.000 € eingetragen. Er hat 100.000 € auf die Haftsumme ins KG Vermögen eingezahlt.  

Am 7. August bestellt die KG eine Maschine im Wert von 100.000 € bei dem Hersteller H in 
Stuttgart. Diese Maschine wird am 20. August an die KG ausgeliefert. Am 25. August fällt ein 
großer Kunde der GROß & klein KG in Insolvenz. Die KG hatte gegen den Kunden, einen 
chinesischen Kaufmann in Schanghai Forderungen in beträchtlicher Höhe, die sie nicht über 
Hermes Kreditversicherung abgesichert hatte. Daher ist nun die GROß & klein KG selbst in 
allergrößten wirtschaftlichen Schwierigkeiten und kann ihre Gläubiger nicht mehr bedienen. 

Hersteller H fragt, ob er seinen Anspruch auch gegen die Gesellschafter persönlich richten 
kann. 

1) Muss Gernot Groß zahlen? 
2) Muss Klaus Klein zahlen?  
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Teil 10: Insolvenzrecht (10 Punkte) 

Weiterführung des Falls zum Gesellschaftsrecht (Teil 9): 

Hersteller H hatte die Maschine an die GROß & klein KG unter Eigentumsvorbehalt geliefert. 
Im Kaufvertrag findet sich die Klausel: „die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im 
Eigentum des Lieferers“. Die KG kann sich von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten nicht 
erholen und muss am 30. September Insolvenz anmelden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Forde-
rung des H noch nicht beglichen. 

Die Maschine ist zwar weiterverkauft aber noch nicht ausgeliefert; sie steht im Auslieferungs-
lager der GROß & klein KG.  

Kann H seine Maschine zurückbekommen? 

 

 

Teil 11: Umwandlungsrecht (10 Punkte) 

Die eingetragenen Kaufleute X und Y wollen ihre Unternehmen zusammenlegen, um größere 
Aufträge bearbeiten zu können. Das neue Unternehmen soll eine OHG sein. Kommt eine Aus-
gliederung gem. § 152 ff UmwG in Betracht und was bedeutet dieser Begriff? 

 

 

Teil 12: Europarechtrecht (10 Punkte) 

Erklären Sie den Unterschied zwischen einer EU - Rechtsverordnung und einer EU - Richtlinie.  

 



1 
 

 

Klausur II: 

„Steuerrecht“ und „Wirtschaftliches Prüfungswesen,  
Unternehmensbewertung und Berufsrecht“ 

XX. Januar 20XX, 9:00 – 12:00 Uhr 

 

Gemeinsame Zugangsklausur im: 

• Masterstudiengang Auditing – Leuphana Universität Lüneburg 
• Masterstudiengang Auditing – Hochschule Mainz / Frankfurt School of Finance and 

Management 
• Masterstudiengang Accounting and Auditing – Ruhr-Universität Bochum / 

Westfälische-Wilhelms-Universität Münster 
 

Steuerrecht 

Teil 1: Einkommensteuer 30 

Teil 2: Körperschaftsteuer 35 

Teil 3: Umsatzsteuer 25 

  90 Punkte 

 

Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unternehmensbewertung und Berufsrecht 

Teil 4: Einzelabschluss 45 

Teil 5: Konzernabschluss 14 

Teil 6: Abschlussprüfung 17 

Teil 7: Unternehmensbewertung 14 

  90 Punkte 

 

 maximale Punktzahl 180 Punkte 
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Zugelassene Hilfsmittel: 

Die zugelassenen Hilfsmittel orientieren sich an den Regelungen der Wirtschaftsprüferkammer 
im Wirtschaftsprüfungsexamen. Demnach sind folgende Hilfsmittel zugelassen: 

• netzunabhängiger, nicht programmierbarer Taschenrechner ohne Textausgabe 

• Gesetzessammlungen/IFRS-Texte 
Die Gesetztestexte/IFRS-Texte dürfen als Eigeneintragung nur farbliche 
Hervorhebungen mit sog. Textmarkern und Unterstreichungen enthalten. Ebenso sind 
farbige Haftnotizen (sog. Fähnchen) als Register zulässig, die jedoch nicht beschriftet 
sein dürfen. Auf keinen Fall ist es zulässig, den Gesetzestext durch 
Gesetzesquerverweise durch entsprechende Paragraphenangaben, eigene Erläuterungen 
oder erläuternde Hinweise (wie z.B. Plus- oder Minuszeichen, Frage- oder 
Ausrufezeichen) verständlicher zu machen. 

Weitere Hilfsmittel sind nicht zugelassen, insbesondere darf kein eigenes Konzeptpapier 
mitgebracht werden. Für einen Entwurf Ihrer Antworten verwenden Sie bitte, falls erforderlich, 
die Rückseiten des Klausurheftes.  

Die Benutzung nicht erlaubter Hilfsmittel führt zum sofortigen Ausscheiden aus der Klausur. 
Die Prüfungsleistung wird dann mit nicht ausreichend bewertet. 

 

Bearbeitungszeit und Bestehensregelung: 

Die Bearbeitungszeit beträgt einhundertachtzig Minuten (180 Minuten). 

Alle Aufgaben sind zu bearbeiten. Grundsätzlich müssen Rechenwege nachvollziehbar sowie 
Antworten eindeutig lesbar sein. Bitte beachten Sie den Korrekturrand und beginnen Sie jede 
Aufgabe auf einer neuen Seite! 

Gemäß § 8 Abs. 1 der Satzung über die Zugangsprüfung (Anlage 2 der Prüfungsordnung) im 
Weiterbildungsstudiengang zum Master of Science in Auditing des Fachbereichs Wirtschaft 
der Hochschule Mainz und der Frankfurt School of Finance & Management müssen die 
Prüfungsbereiche „Steuerrecht“ und „Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unternehmens–
bewertung und Berufsrecht“ einzeln mindestens mit der Note ausreichend (4,0) bestanden sein. 
Das Ergebnis der mündlichen Prüfung geht zu 40% in die Note des Prüfungsbereichs ein. Die 
Zulassung zur mündlichen Prüfung setzt voraus, dass in der schriftlichen Prüfung mindestens 
35% der erzielbaren Punkte erreicht wurden. Andernfalls ist die Prüfung nicht bestanden. 

Bitte unterschreiben Sie die Klausur am Ende! 

 

Bei der Bearbeitung der Klausur wünschen wir Ihnen viel Erfolg!  
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Steuerrecht 
Teil 1: Einkommensteuer (30 Punkte) 

Aufgabe 1.1: (10 Punkte) 

Prüfen Sie in den nachfolgenden Sachverhaltsgestaltungen, ob die Personen unbeschränkt oder 
beschränkt einkommensteuerpflichtig sind. Begründen Sie Ihre Antwort unter Hinweis auf die 
Rechtsvorschriften. 

a) Amelie ist 22 Jahre alt und wohnt im Studierendenwohnheim in Lüneburg. Sie studiert 
Betriebswirtschaftslehre an der Leuphana mit dem Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung 
und Steuern im 4. Semester. Amelie hat kein eigenes Einkommen.  

 
b) Ben hat seinen Wohnsitz in Amsterdam, erzielte in 2024 aber ausschließlich Einkünfte 

in Deutschland, die nach den Vorschriften des EStG der Einkommensteuer unterliegen. 
Er hat im Inland weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt; er übt im 
Inland lediglich seine Tätigkeit aus. Das einschlägige DBA bleibt unbeachtet. Einen 
Antrag hat B nicht gestellt.  

 
c) Die 6-jährige Cecilia wohnt bei ihren Eltern in Frankfurt. Sie hat kein eigenes 

Einkommen. 
 
d) David ist 16 Jahre alt, wohnt in Bochum und absolviert eine Ausbildung zum 

Fachgehilfen in steuerberatenden Berufen. Seine einzige Einnahme ist die 
Ausbildungsvergütung. 
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Aufgabe 1.2: (15 Punkte) 

Anna und Jannis Muster haben im Jahr 2024 geheiratet und haben ihren Wohnsitz in Mainz. 
Herr Muster ist Geschäftsführer der Bau-GmbH und hat in 2024 100.000 € Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit erzielt. Frau Muster ist Hebamme und hat in 2024 aus Einkünften aus 
selbständiger Arbeit 20.000 € angegeben. Zusätzlich hat Frau Muster von einer Tante 10.000 € 
geerbt. 

Daneben möchte das Ehepaar folgende Ausgaben berücksichtigt wissen: 

• Sonderausgaben von 2.500 € 
• Außergewöhnliche Belastungen von 500 € 

Ermitteln Sie die Summe der Einkünfte, den Gesamtbetrag der Einkünfte, das Einkommen 
sowie das zu versteuernde Einkommen für das Ehepaar unter Angabe der gesetzlichen 
Vorschriften. Nehmen Sie außerdem Stellung zu möglichen Veranlagungsformen für das 
Ehepaar. 

 

 

Aufgabe 1.3: (5 Punkte) 

Im Einkommensteuerrecht wird bei der Abzugsfähigkeit von Aufwendungen zwischen 
Betriebsausgaben und Werbungskosten unterschieden. Erläutern Sie diese Begriffe unter 
Angabe der gesetzlichen Vorschriften. Darüber hinaus nennen Sie jeweils die Einkunftsarten, 
bei denen der Begriff verwendet wird und nennen Sie jeweils ein Beispiel. 
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Teil 2: Körperschaftsteuer (35 Punkte) 

Aufgabe 2.1: (5 Punkte) 

Die Lind AG mit Sitz und Geschäftsleitung in Wien hat Einkünfte aus der Vermietung eines 
Wohnhauses in Frankfurt in Höhe von 100.000 € erzielt. 

Prüfen Sie die Körperschaftsteuerpflicht der Lind AG unter Angabe der gesetzlichen 
Vorschriften. 

 

Aufgabe 2.2: (5 Punkte) 

Johann ist mit 20% an der J- GmbH, die ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung in Münster hat, 
beteiligt und hält die Anteile in seinem Privatvermögen. Die GmbH hat in 2024 einen Gewinn 
in Höhe von 460.000 € erzielt.  

 

a) Prüfen Sie die Steuerpflicht der GmbH unter Angabe der gesetzlichen Vorschrift. 
 

b) Die GmbH schüttet einen Teil ihres erzielten Gewinns an Ihre Gesellschafter aus. 
Unterliegt der ausgeschüttete Gewinn bei Johann nochmal der Besteuerung? Geben Sie 
die gesetzliche Grundlage an. 

 

Aufgabe 2.3. (25 Punkte): 

A ist mit 20% an der Columbus GmbH, die ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung im Inland hat, 
beteiligt und hält die Anteile in seinem Privatvermögen.  

Ermitteln Sie das zu versteuernde Einkommen der GmbH in 2024 unter Angabe der 
Rechtsvorschriften. Die Columbus GmbH hat für das Geschäftsjahr 2024 einen (vorläufigen) 
Jahresüberschuss von 300.000 € ermittelt. Folgende Beträge sind erfolgswirksam gebucht 
worden:  

 

 

Steuerfreie Erträge nach § 3 EStG    8.000 € 
Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen 46.000 € 
Solidaritätszuschlag-Vorauszahlungen   2.530 € 
Säumniszuschläge zur Umsatzsteuer         50 € 
Beiratsvergütungen    15.000 € 
Bewirtungsaufwendungen   10.000 € 
Geschenk an Geschäftsfreund         30 € 
Spende an eine politische Partei    2.000 €  
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Teil 3: Umsatzsteuerrecht (25 Punkte) 

Aufgabe 3.1: (5 Punkte) 

Beschreiben Sie kurz, warum die Umsatzsteuer steuerlich als Verkehrssteuer aber 
wirtschaftlich als Verbrauchsteuer bezeichnet wird. 

 

 

Aufgabe 3.2: (10 Punkte) 

Kiesgrubenbetreiber Anton liefert Kies im Wert von 3.000 € netto an das Betonwerk Becha. 
Das Betonwerk verarbeitet den Kies zu Palisaden. Anschließend werden die Palisaden an den 
Baustoffgroßhändler Ceasar für netto 5.000 € verkauft. Herr Ceasar veräußert die Palisaden an 
den Baustoffeinzelhändler Dagobert für netto 8.500 €. Herr Dagobert wiederum verkauft die 
Palisaden an unterschiedliche private Endverbraucher für brutto 13.090 € (19% USt) 

Berechnen Sie für die verschiedenen Unternehmer die Umsatzsteuer, die abziehbare Vorsteuer, 
die Umsatzsteuerschuld und die Wertschöpfung. Berechnen Sie zudem die 
Umsatzsteuerbelastung der privaten Endverbraucher. Es wird davon ausgegangen, dass die 
Unternehmer keine weiteren Ein- und Verkäufe getätigt haben. Alle Unternehmen sind im 
Inland ansässig. 

 

Aufgabe 3.3: (10 Punkte) 

Prüfen Sie die Steuerbarkeit für folgenden Sachverhalt: 

 Die HardSoftPC GmbH, Lüneburg, vertreibt Hard- und Software an Firmenkunden und 
private Endabnehmer. Die folgenden Verkäufe wurden im Voranmeldungszeitraum III/2022 
getätigt: 
 

 a) PC- und Zubehörverkauf (Laufwerke, Festplatten etc.) im Laden für netto 6.000 €, 
 

 b) Verkauf von handelsüblicher Software (Betriebssysteme, Antivirenprogramme etc.) im 
Laden für netto 1.500 €, 
 

 c) Verkauf von handelsüblicher Software (siehe unter b)) als Downloads per Internet für 
netto 500 € an private inländische Endverbraucher, 
 

 d) Verkauf eines Warenwirtschaftssystems an einen Geschäftskunden aus Frankfurt für 
netto 7.800€. Die Software wurde speziell für diesen Kunden entwickelt. 
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Wirtschaftliches Prüfungswesen, Unternehmensbewertung und 
Berufsrecht 

Teil 4: Einzelabschluss (45 Punkte) 

Aufgabe 4 (45 Punkte) 

a) Die Müller-Thurgau GmbH stellt derzeit aus der letzten Ernte Wein für eine 
Supermarktkette her, der unter dem Namen „Exklusiv“ zu 6,99 Euro je Flasche verkauft 
werden soll. Bis zum 31.12.20X1 sind pro Flasche 4,20 Euro Herstellungskosten für das 
Unfertige Erzeugnis aufgelaufen. Bis zum Verkauf des Weins im Jahr 20X2 fallen 
voraussichtlich noch folgende Kosten je Flasche an (alle Werte in Euro):  

 

Kosten der Abfüllung 0,50 

Kalkulatorische Zinsen 0,75 

Anteilige Lagerkosten 0,30 

Löhne 0,80 

Anteiliger Werteverzehr des Anlagevermögens 0,30 

Fracht und Verpackungskosten 0,80 

Anteilige Vertriebskosten 0,40 

 

Bitte nehmen Sie die Bewertung zum 31.12.20X1 nach den Vorschriften des HGB vor, 
wenn die Müller-Thurgau GmbH mit dem Absatz von 10.000 Flaschen rechnet. 
Erläutern Sie Ihr Vorgehen, geben Sie die relevanten gesetzlichen Vorschriften und den 
Buchungssatz an. (15 Punkte) 
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b) Die Betonbau GmbH führt im Auftrag eines Kunden seit Januar 20X1 ein Projekt zum 
Bau einer Brücke durch. Die relevanten Informationen aus der Kostenrechnung sind in 
nachfolgender Tabelle 1 aufgeführt. Für das Projekt wurde ein Gesamtfunktionsrisiko 
vertraglich vereinbart. Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 5.000 T€. Das Vier-Jahres-
Projekt wird im Jahr 20X4 beendet. 

Tabelle 1 (alle Werte außer Jahreszahlen in T€) 

Periode 20X1 20X2 20X3 20X4 Summe 

Herstellkosten 900 900 900 900 3.600 

Selbstkosten 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 

 

Zu Beginn des Jahres 20X3 muss die Betonbau GmbH aufgrund geänderter 
baurechtlicher Vorschriften den Erdbebenschutz an der Brücke verstärken. Die 
erforderlichen Maßnahmen erhöhen die Herstell- und Selbstkosten der Jahre 20X3 und 
20X4 jeweils um 300 T€ und sind noch nicht in Tabelle 1 berücksichtigt. Die 
zusätzlichen Kosten können nur in Höhe von 500 T€ an den Kunden verrechnet werden, 
so dass sich der Kaufpreis auf 5.500 T€ erhöht. 

Die Betonbau GmbH wendet das Gesamtkostenverfahren an. Bitte erläutern Sie 
zunächst allgemein, wie das Projekt nach HGB bilanziell zu erfassen ist und tragen Sie 
dann alle relevanten Werte in die Tabelle in Anlage 1 ein. (20 Punkte) 
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c) Bitte entscheiden Sie für die folgenden Sachverhalte in den Teilaufgaben ca) und cb), 
wie sie aus Sicht der Betonbau GmbH im Jahresabschluss nach HGB zum 
Abschlussstichtag 31.12.20X1 zu berücksichtigen sind. Bitte begründen Sie Ihre 
Entscheidung. Nennen Sie bitte auch die Vorschriften und geben Sie jeweils die 
Buchungssätze an. 
 

ca) Im Dezember 20X1 wird die Betonbau GmbH von einem Mitbewerber, der 
Zement AG, wegen einer Patentrechtsverletzung verklagt. Die 
Rechtsabteilung der Betonbau GmbH geht davon aus, dass der Prozess einige 
Jahre dauern wird, rechnet aber ernsthaft mit einer Strafzahlung in Höhe von 
ca. 5,7 Mio. € am Ende des Jahres 20X3. Der zur Abzinsung von 
Rückstellungen zu verwendende, laufzeitkonforme Zinssatz der Betonbau 
GmbH beträgt 6,25% p.a. (5 Punkte) 

 

cb) Für eine zu fortgeführten Anschaffungskosten von EUR 70.000 (Buchwert 
am 31.12.20X1) bewertete Maschine, die nicht mehr genutzt werden kann, 
schließt die Betonbau GmbH im Dezember 20X1 ein Vertrag über den 
Verkauf der Maschine ab. Der vertraglich vereinbarte Verkaufspreis der 
Maschine beträgt EUR 40.000. Wie ist der Sachverhalt zum 
Abschlussstichtag zu erfassen, wenn der Verkauf der Maschine erst im 
nächsten Geschäftsjahr erfolgen wird? (5 Punkte) 
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Teil 5: Konzernabschluss (14 Punkte) 

Aufgabe 5 (14 Punkte) 

Am 31.12.2022 erwirbt die HAPPY SE 100% der Anteile an der NEW YEAR AG für 10 Mio. €. 

Aktiva 
Bilanz der NEW YEAR AG zum 31.12.2022  

(in Tsd. €) Passiva 

Maschinen 200 Gezeichnetes Kapital 3.500 

Sonstiges Anlagevermögen 8.000 Rücklagen 2.000 

Umlaufvermögen 6.800 JÜ 1.500 

  Verbindlichkeiten 3.000 

  Rückstellungen 5.000 

 15.000  15.000 

 

Des Weiteren liegen Ihnen folgende Informationen zu den Vermögenswerten und Schulden der 
NEW YEAR AG vor: 

 Der Marktwert der Maschinen beträgt zum 31.12.2022 1.000 Tsd. €. Die Nutzungsdauer 
beträgt noch 4 Jahre. 

 Die Rückstellungen wurden aus Sicht der HAPPY SE mit einem zu hohen Zinssatz 
abgezinst. Der Effekt hieraus beläuft sich auf 200 Tsd. €. 

 Die HAPPY SE hat den Anspruch auf den Jahresüberschuss der NEW YEAR AG 2022 
miterworben. 

 

a) Führen Sie unter Verwendung des Konsolidierungstableaus (siehe Anlage 2) die 
Erstkonsolidierung der NEW YEAR AG durch die HAPPY SE zum 31.12.2022 durch. 
Nummerieren Sie hierzu bitte Ihre „Korrektur-“ und „Konsolidierungsbuchungen“. 
Latente Steuern sind zu vernachlässigen. (11 Punkte) 

 

b) Wie ist der unter Aufgabenteil b) ermittelte Unterschiedsbetrag, der im Zuge der 
Kaufpreisallokation entsteht, ökonomisch zu interpretieren? (3 Punkte) 
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Teil 6: Abschlussprüfung (17 Punkte) 

Aufgabe 6 (17 Punkte) 

Erläutern Sie den Begriff der Normquelle. Nennen Sie die Normenquellen für die in 
Deutschland agierenden Wirtschaftsprüfer und gehen Sie dabei insbesondere auf die 
Bindungswirkung der Normen aus den verschiedenen Normenquellen aufgrund des Status der 
Normenquelle ein. (17 Punkte) 
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Teil 7: Unternehmensbewertung (14 Punkte) 

Aufgabe 7 (14 Punkte) 

a) Traditionelle Kennzahlen gehören zu den wichtigsten Instrumenten der 
Unternehmensanalyse und Unternehmensbewertung. Geben Sie jeweils ein Beispiel für 
eine traditionelle Kennzahl, welche die Kapitalstruktur und die Ertragslage des 
Unternehmens darstellen. Wie werden die von Ihnen genannten Kennzahlen als Formel 
dargestellt und interpretiert? (6 Punkte) 

 

b) Der Vorstand der JANI AG bittet Sie, die LVMH SE zum 31.12.2022 nach dem 
Dividendendiskontierungsmodell zu bewerten. (8 Punkte) 

 
 Der Eigenkapitalkostensatz beträgt 12 %. 
 In den Jahren 2023 und 2024 plant die LVMH SE wie auch in den letzten Jahren 60% des 

erzielten Jahresüberschusses für Investitionszwecke einzubehalten. 
 Ab 2025 soll der gesamte Jahresüberschuss ausgeschüttet werden. 

Jahr 2023 2024 2025 2026 ab 2027 
EBITDA (in Mio. €) 170 185 200 210 215 
EBIT (in Mio. €) 140 150 160 170 175 
Jahresüberschuss (in Mio. €) 80 95 110 115 120 
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Anlage 1 zu Aufgabe 4 b) 

 

 20X1 20X2 20X3 20X4 

 

Bilanzansatz  

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

Umsatzerlöse 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

Bestandsveränderung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufwand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gewinn/Verlust  
des Projekts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anlage 2 zu Aufgabe 5a) 

14 
 

alle Angaben 
in Tsd. € HAPPY SE (MU) 

NEW YEAR AG 
(Buchwerte) Korrektur 

NEW YEAR AG 
(neubewertet) 

Summen- 
bilanz Konsolidierung Konzernbilanz 

Maschinen   200            

Finanzanlagen 10.000              

Sonstiges 
Anlageverm. 

5.000  8.000            

Umlaufverm. 7.000  6.800            

               

Gez. Kapital  7.000  3.500           

Rücklagen  5.000  2.000           

JÜ  2.500  1.500           

Verbindlichk.  2.500  3.000           

Rückstell.  5.000  5.000           

Summe 22.000 22.000 15.000 15.000           
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